
 

 
 
BU Nr. 127/2024 

 
 

Verleihung der Eigenschaft eines Ehren-Abteilungskommandanten der 
Freiwilligen Feuerwehr Weinstadt, Abteilung Beutelsbach 
 

 

Gremium am  

Gemeinderat 24.10.2024 öffentlich 

 

 
Beschlussvorschlag:  
1) Der Gemeinderat verleiht dem ehemaligen Abteilungskommandanten Herr Lutz Rühle 

die Eigenschaft eines Ehren-Abteilungskommandanten der Abteilung Beutelsbach    
   

 
 

Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: 
Kosten: 

 

Ansatz Haushaltsplan laufendes Jahr: 
 

Haushaltsplan Seite: 
 

Produkt: 12.60.0000 - Brandschutz 
Maßnahme (nur investiver Bereich): 

 

Produktsachkonto: 
 

Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen: Nein 
Außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen: Nein 
Deckungsvorschlag: (wenn über-, außerplanmäßig)  

 

 
Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:  
Kein Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030    
   

 

 
Verfasser: 
22.08.2024, Amt 32, Schuh 

 

 
Mitzeichnung: 
Fachbereich Person Datum Ergebnis 

Oberbürgermeister 
Scharmann, 
Michael, 
Oberbürgermeister 

22.08.2024 
Zustimmung 

Ordnungsamt Schmid, Peter 22.08.2024 Zustimmung 
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Sachverhalt: 
Herr Lutz Rühle, Abteilungskommandant a.D., hat zum 29.02.2024 seine Amtszeit als 
Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Weinstadt, Abteilung Beutelsbach nach 
20 Jahren beendet. 
 
Herr Lutz Rühle trat zum 04.03.1986 in die Jugendfeuerwehr Weinstadt ein.  
Zum 15.02.1992 trat er in die Einsatzabteilung Beutelsbach über. 
Am 10.01.2004 wurde Herr Lutz Rühle zum Abteilungskommandanten der Freiwilligen 
Feuerwehr Weinstadt, Abteilung Beutelsbach gewählt. In dieser Funktion war er bis zum 
29.02.2024 tätig. 
 
Während seiner gesamten Amtszeit zeigte Herr Lutz Rühle ein überaus großes persönliches 
Engagement und setzte sich nachdrücklich für die Belange der Feuerwehr ein. 
 
Der Feuerwehrausschuss hat in Anerkennung der Verdienste von Herrn Lutz Rühle in seiner 
Sitzung am 10.07.2024 beschlossen, dem Gemeinderat die Verleihung der Eigenschaft zum 
Ehren-Abteilungskommandanten gemäß § 9 Abs. 2 Feuerwehrsatzung der Stadt Weinstadt 
vorzuschlagen. 
 
Die Ernennung durch den Oberbürgermeister Herr Scharmann soll im Rahmen der 
Abteilungsversammlung der Abteilung Beutelsbach am 11.01.2025 stattfinden. 
 
Wir bitten, Herrn Lutz Rühle die Eigenschaft als Ehren-Abteilungskommandanten zu 
verleihen.    
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